
103

Gemäß § 3 des Gesetzes zum Schutz und
zur Pflege der Denkmäler im Lande Nord-
rhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz /
DSchG) vom 11.03.1980 (GV NW 1980 S.
226 / SGV NW 224) wurde folgendes
Bodendenkmal in die Denkmalliste der
Stadt Oberhausen eingetragen.

Lfd.-Nr.
B 3
Flächen der ehemaligen Zeche Oberhausen
Knappenstraße / Essener Straße / Mellinghofer Straße

Das genannte Bodendenkmal unterliegt den
Bestimmungen des DSchG NW, um deren Beachtung
gebeten wird. Insbesondere wird auf die §§ 7, 8, 9 und
10 des DSchG NW hingewiesen.

Danach haben die Eigentümer und sonstigen
Nutzungsberechtigten ihre Denkmäler instand zu halten,
instand zu setzen, sachgemäß zu behandeln und vor
Gefährdung zu schützen. Die Erhaltung der Substanz
muss auf Dauer gewährleistet sein.

Beseitigungen, Veränderungen und Nutzungs-
änderungen bedürfen der Erlaubnis der Unteren
Denkmalbehörde. Die Erlaubnispflicht gilt ebenso für die
Errichtung, Veränderungen oder Beseitigungen von
Anlagen in der engeren Umgebung von Baudenkmälern
oder ortsfesten Bodendenkmälern, wenn dadurch das
Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird. Die
Veräußerung eines Denkmals ist der Unteren
Denkmalbehörde unverzüglich, spätestens innerhalb
eines Monats anzuzeigen.

Die Denkmalliste kann beim Bereich Stadtplanung,
Technisches Rathaus, Bahnhofstr. 66, 46145
Oberhausen, während der Sprechzeiten (Montag bis
Donnerstag, 7.30 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr und
Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr) eingesehen werden.

Die Eintragung in die Denkmalliste gilt zwei Wochen
nach dieser Bekanntmachung als bekanntgegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage bei dem
Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstr. 39,
erhoben werden.

Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen
Bevollmächtigten versäumt, wird dessen Verschulden
Ihnen zugerechnet.

Klaus Wehling
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung des
Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 118 -
Oberhausen – Wesel III - zur
Bundestagswahl am 27. September 2009

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen
zur Bundestagswahl am 27. September 2009

Der Bundespräsident hat durch Anordnung vom 04.
Januar 2009 den 27. September 2009 als Wahltag für
die Wahl zum Siebzehnten Deutschen Bundestag
bestimmt.

Nach § 2 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl.
I S. 1288,1594), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.
März 2008 (BGBl. I S. 394), bildet die kreisfreie Stadt
Oberhausen zusammen mit der Gemeinde Dinslaken
des Kreises Wesel den Wahlkreis 118, für den nach § 5
BWG ein Abgeordneter zu wählen ist.

Wählbar ist gemäß § 15 Abs. 1 BWG jeder
Wahlberechtigte, der am Wahltag Deutscher im Sinne
des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist und das
achtzehnte Lebensjahr vollendet hat. Wahlberechtigt
sind gemäß § 12 Abs. 1 BWG alle Deutschen im Sinne
des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am
Wahltage das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben,
seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik
Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst
gewöhnlich aufhalten und nicht nach § 13 BWG vom
Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Gemäß § 12 Abs. 2 BWG sind auch diejenigen
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des
Grundgesetzes wahlberechtigt, die bei Vorliegen der
sonstigen Voraussetzungen am Wahltag außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland leben, sofern sie nach dem
23. Mai 1949 und vor ihrem Fortzug mindestens drei
Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik
Deutschland eine Wohnung innegehabt oder sich sonst
gewöhnlich aufgehalten haben.

Nicht wählbar ist gemäß § 15 Abs. 2 BWG, wer nach §
13 BWG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder infolge
Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.
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1. Ort und Zeit der Einreichung der Kreiswahlvor-
schläge

Die Kreiswahlvorschläge müssen beim
Kreiswahlleiter – Bereich Statistik und Wahlen –
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen, Zimmer 06,
spätestens bis zum

23. Juli 2009, 18.00 Uhr,

schriftlich eingereicht werden (§ 19 BWG in
Verbindung mit § 32 Abs. 1 der Bundeswahlordnung
(BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.
April 2002 (BGBl. I. S. 1376), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 03. Dezember 2008 (BGBL. I. S.
2378)).

Es ist ratsam, die Kreiswahlvorschläge nach
Möglichkeit so frühzeitig vor dem 23. Juli 2009 ein-
zureichen, dass etwaige Mängel, die die Gültigkeit
der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig beho-
ben werden können.

Kreiswahlvorschläge sind gemäß § 26 Abs. 1 BWG
zurückzuweisen, wenn sie verspätet eingereicht wer-
den oder den gesetzlichen Anforderungen nicht ent-
sprechen.

2. Wahlvorschlagsrecht

Wahlvorschläge können nach § 18 Abs. 1 BWG von
Parteien und nach Maßgabe des § 20 BWG von
Wahlberechtigten eingereicht werden. Parteien, die
im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit
deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvor-
schläge ununterbrochen mit mindestens fünf
Abgeordneten vertreten waren, können als solche
einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie späte-
stens am neunzigsten Tag vor der Wahl (29.06.2009)
dem Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl
schriftlich angezeigt haben und der
Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festge-
stellt hat (§ 18 Abs. 2 BWG, § 33 BWO).

3. Aufstellung von Parteibewerbern in Mitglieder-
oder Vertreterversammlungen

Als Bewerberin und Bewerber einer Partei kann in
einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer
wählbar ist, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist
und wer in einer Mitgliederversammlung oder in einer
besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung
gewählt worden ist. Mitgliederversammlung zur Wahl
einer Wahlkreisbewerberin und –bewerbers ist eine
Versammlung der im Zeitpunkt des Zusammentritts
im Wahlkreis zum Deutschen Bundestag wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei. Besondere
Vertreterversammlung ist eine Versammlung der von
einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer
Mitte in geheimer Abstimmung gewählten Vertreter.
Allgemeine Vertreterversammlung ist eine nach der
Satzung der Partei (§ 6 des Parteiengesetzes) allge-
mein für bevorstehende Wahlen von einer derartigen
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte in geheimer
Abstimmung bestellte Versammlung (§ 21 Abs. 1
BWG).

Die Bewerberinnen und Bewerber sowie die
Vertreterinnen und Vertreter für die
Vertreterversammlung werden in geheimer
Abstimmung gewählt. Jeder stimmberechtigte Teil-
nehmer der Versammlung ist hierbei vorschlagsbe-

rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben,
sich und ihr Programm der Versammlung in ange-
messener Zeit vorzustellen. Die Wahlen der
Vertreterinnen und Vertreter für die
Vertreterversammlungen dürfen frühestens 29
Monate nach Beginn der Wahlperiode des
Deutschen Bundestages, d. h. frühestens ab 19.
März 2008, stattgefunden haben (§ 27 Abs. 5 i.V.m. §
21 Abs. 3 BWG). Für die Wahl der Bewerberinnen
und Bewerber durch die Parteien war der 19. Juni
2008 der früheste Zeitpunkt (§ 21 Abs. 3 BWG).

Der Vorstand des Landesverbandes oder, wenn
Landesverbände nicht bestehen, die Vorstände der
nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich
der Wahlkreis liegt, oder eine andere in der
Parteisatzung hierfür vorgesehene Stelle können
gegen den Beschluss einer Mitglieder- oder
Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen
solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederho-
len. Ihr Ergebnis ist endgültig (§ 21 Abs. 4 BWG).

Das Nähere über die Wahl der Vertreterinnen und
Vertreter für die Vertreterversammlung, über die
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder-
oder Vertreterversammlung sowie über das
Verfahren für die Wahl der Bewerberinnen und der
Bewerber regeln die Parteien durch ihre Satzungen
(§ 21 Abs. 5 BWG).

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der
Bewerberin oder des Bewerbers mit Angaben über
Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung,
Zahl der erschienenen Mitglieder und Ergebnis der
Abstimmung ist mit dem Kreiswahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben die Leiterin bzw. der Leiter der
Versammlung und zwei von dieser bestimmte
Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer gegenüber dem
Kreiswahlleiter an Eides Statt zu versichern, dass die
Anforderungen gem. § 21 Abs. 3 Sätze 1 bis 3 be-
achtet worden sind. Der Kreiswahlleiter ist zur
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides Statt
zuständig; er gilt als Behörde im Sinne des § 156 des
Strafgesetzbuches (§ 21 Abs. 6 BWG).

4. Muster des Kreiswahlvorschlages und seiner
Anlagen
Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der
Anlage 13 zu § 34 Abs. 1 BWO eingereicht werden.
Er muß enthalten:
a) Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand,

Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift
(Hauptwohnung) des Bewerbers bzw. der
Bewerberin,

b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren
Kennwort (§ 20 Abs. 3 BWG).

Er soll ferner Namen und Anschriften der
Vertrauensperson und der stellvertretenden
Vertrauensperson enthalten. Fehlt diese
Bezeichnung, so gilt die Person, die als erste unter-
zeichnet hat, als Vertrauensperson und diejenige, die
als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende
Vertrauensperson (§ 22 Abs. 1 BWG und § 34 Abs. 1
BWO).
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5. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines
Bewerbers oder einer Bewerberin enthalten. Jede
Bewerberin bzw. jeder Bewerber kann nur in einem
Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag
benannt werden. Als Bewerberin und Bewerber kann
nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung
dazu schriftlich erteilt hat. Die Zustimmung ist
unwiderruflich (§ 20 Abs. 1 BWG).

Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von dem
Vorstand des Landesverbandes oder, wenn
Landesverbände nicht bestehen, von den
Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in
deren Bereich der Wahlkreis liegt, persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sein.
Kreiswahlvorschläge der im § 18 Abs. 2 BWG
genannten Parteien müssen außerdem von minde-
stens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; die
Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der
Unterzeichnung gegeben sein und ist bei
Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuwei-
sen. Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt nicht
für Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler
Minderheiten (§ 20 Abs. 2 BWG).

Andere Kreiswahlvorschläge müssen von minde-
stens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz des § 20 gilt ent-
sprechend (§ 20 Abs. 3 BWG).

Dem Kreiswahlvorschlag sind gemäß § 34 Abs. 5
BWO beizufügen

1. die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerberin
oder des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem
Muster der Anlage 15, dass er seiner bzw. sie
ihrer Aufstellung zustimmt und für keinen ande-
ren Wahlkreis seine bzw. ihre Zustimmung zur
Benennung als Bewerberin bzw. Bewerber
gegeben hat,

2. eine Bescheinigung der zuständigen
Gemeindebehörde, dass der vorgeschlagene
Bewerber bzw. die vorgeschlagene Bewerberin
für die Bundestagswahl wählbar ist (Anlage 16),

3. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine
Ausfertigung der Niederschrift über die
Beschlussfassung der Mitglieder- oder
Vertreterversammlung, in der die Bewerberin
oder der Bewerber aufgestellt worden ist, im
Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG
auch eine Ausfertigung der Niederschrift über die
wiederholte Abstimmung, mit den vorgeschrie-
benen Versicherungen an Eides Statt gemäß §
21 Abs. 6 BWG; die Niederschrift soll nach dem
Muster der Anlage 17 gefertigt, die Versicherung
an Eides Statt nach dem Muster der Anlage 18
abgegeben werden,

4. die erforderliche Zahl von Unterstützungsunter-
schriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts
der Unterzeichner (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 und 3
BWO), sofern der Kreiswahlvorschlag von min-
destens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises
unterzeichnet sein muss.

Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200
Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein,
so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern
nach Anlage 14 (§ 34 Abs. 4 BWO) unter Beachtung fol-
gender Vorschriften zu erbringen:

a) Die Formblätter werden auf Anforderung vom
Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der
Anforderung sind Familienname, Vornamen und
Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagen-
den Bewerbers anzugeben. Als Bezeichnung
des Trägers des Wahlvorschlages, der den
Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außer-
dem bei Parteien deren Namen und, sofern sie
eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese,
bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren
Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die
Aufstellung der Bewerberin oder des Bewerbers
in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder
allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21
BWG zu bestätigen. Der Kreiswahlleiter hat die
in den Sätzen 2 und 3 genannten Angaben im
Kopf der Formblätter zu vermerken.

b) Die Wahlberechtigten, die einen
Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die
Erklärung auf dem Formblatt persönlich und
handschriftlich unterzeichnen; neben der
Unterschrift sind Familienname, Vornamen,
Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung)
des Unterzeichners sowie der Tag der
Unterzeichnung anzugeben. Von den
Wahlberechtigten im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz
1 BWG ist der Nachweis für die
Wahlberechtigung durch die Angaben gemäß
Anlage 2 und Abgabe einer Versicherung an
Eides Statt zu erbringen.

c) Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt
oder gesondert eine Bescheinigung der
Gemeindebehörde, bei der er im Wählerver-
zeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er im
Zeitpunkt der Unterzeichnung im betreffenden
Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte
Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom
Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung
des Kreiswahlvorschlages mit den
Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer
für einen anderen eine Bescheinigung des Wahl-
rechts beantragt, muß nachweisen, dass der
Betreffende den Kreiswahlvorschlag unterstützt.

d) Ein Wahlberechtigter darf nur einen
Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand
mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so
ist seine Unterschrift auf allen Kreiswahl-
vorschlägen ungültig.

e) Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst
nach Aufstellung des Bewerbers oder der
Bewerberin durch eine Mitglieder- oder
Vertreterversammlung unterzeichnet werden.
Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.

Die Vordrucke für die Kreiswahlvorschläge und die übri-
gen Anlagen sind beim Kreiswahlleiter – Bereich
Statistik und Wahlen -, Essener Str. 66, 46047
Oberhausen, Zimmer 06, zu erhalten.

Oberhausen, 12.05.2009

Klaus Wehling
- Kreiswahlleiter -
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über das Inkrafttreten des Bebauungs-
planes Nr. 523 - Beselerstraße - nördlicher
Abschnitt (Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 73 - Beselerstraße - gemäß § 13
Baugesetzbuch (BauGB) )

I. Der Bebauungsplan Nr. 523 - Beselerstraße - nörd-
licher Abschnitt - (Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 73 - Beselerstraße - gemäß § 13 Baugesetzbuch
(BauGB)) wurde vom Rat der Stadt am 30.03.2009
gemäß § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 14 des Gesetzes vom 17.12.2008 (BGBl. I, S.
2586) und in Verbindung mit § 7 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GVNW 1994, S. 666) als Satzung
beschlossen.

Das Änderungsgebiet befindet sich im Bereich der
Beselerstraße.

Es liegt in der Gemarkung Sterkrade-Nord, Flur 22,
und wird wie folgt umgrenzt:

Nordöstliche Grenze des Flurstücks Nr. 136, von
dem östlichen Grenzpunkt des Flurstückes Nr. 136
abknickend zum nördlichen Grenzpunkt des
Flurstückes Nr. 119, nordöstliche und südöstliche
Grenzen des Flurstückes Nr. 119, südöstliche
Grenzen der Flurstücke Nr. 118, 116, 115, 114, 113,
112 und 111, südwestliche Grenzen der Flurstücke
Nr. 111, 502, 662, 661, 626 und 629, nordwestliche
Grenzen der Flurstücke 629, 142, 141, 140, 139,
138, 137 und 136.

II. Hinweise

1. Der Bebauungsplan Nr. 523 - Beselerstraße - nörd-
licher Abschnitt - (Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 73 - Beselerstraße - gemäß § 13 Baugesetzbuch
(BauGB)) liegt mit Begründung vom Tage der
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im
Technischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004, während der
Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der
Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom
17.12.2008 (BGBl. I, S. 2586) über die
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintre-
tenden Vermögensnachteilen sowie über die
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

3. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde
(Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - Stadtplanung -,
Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004) unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.

4. Eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GONW) beim
Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) ein vorgeschriebenes Genehmigungsverfahren
fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den
Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

5. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan
Nr. 523 - Beselerstraße - nördlicher Abschnitt -
(Änderung des Bebauungsplanes Nr. 73 -
Beselerstraße - gemäß § 13 Baugesetzbuch
(BauGB)) gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches
in Kraft.

III. Bekanntmachungsanordnung

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Oberhausen, 19.05.2009

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über das Inkrafttreten des
Bebauungsplanes Nr. 522 -
Beethovenstraße - (Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 59 - Kirchhellener
Straße / Hirschstraße - gemäß §13
Baugesetzbuch (BauGB)) 

I. Der Bebauungsplan Nr. 522 - Beethovenstraße -
(Änderung des Bebauungsplanes Nr. 59 -
Kirchhellener Straße / Hirschstraße - gemäß § 13
Baugesetzbuch (BauGB))wurde vom Rat der Stadt
am 30.03.2009 gemäß § 10 Abs. 1 in Verbindung mit
§ 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom
17.12.2008 (BGBl. I, S. 2586) und in Verbindung mit
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GVNW 1994, S. 666) als Satzung
beschlossen.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Sterkrade,
Flur 14, und wird wie folgt umgrenzt:

Nordöstliche Grenze der Flurstücke Nr. 1142, 278,
279 und 504, nordöstliche, südöstliche und südwest-
liche Grenzen des Flurstückes Nr. 505, südwestliche
Grenzen der Flurstücke Nr. 504, 279 und 278, süd-
westliche und nordwestliche Grenzen des
Flurstückes Nr. 1142.

II. Hinweise

1. Der Bebauungsplan Nr. 522 - Beethovenstraße -
(Änderung des Bebauungsplanes Nr. 59 -
Kirchhellener Straße / Hirschstraße – gemäß §
13 Baugesetzbuch (BauGB)) liegt mit
Begründung vom Tage der Veröffentlichung die-
ser Bekanntmachung an im Technischen
Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004, während der
Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich
aus.

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und
2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der
Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes
vom 17.12.2008 (BGBl. I, S. 2586) über die
Entschädigung von durch den Bebauungsplan
eintretenden Vermögensnachteilen sowie über
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

3. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes
hingewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.
2 beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde
(Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - Stadtplanung -,
Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004) unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.

4. Eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GONW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung kann nach Ablauf eines
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn,

a) ein vorgeschriebenes Genehmigungsverfahren
fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den
Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

5. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan
Nr. 522 - Beethovenstraße - (Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 59 - Kirchhellener Straße /
Hirschstraße - gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB))
gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches in Kraft.

III. Bekanntmachungsanordnung

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 19.05.2009

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über das Inkrafttreten des
Bebauungsplanes Nr. 221 - Am
Tüsselbeck / Zum Steinacker - 

I. Der Bebauungsplan Nr. 221 - Am Tüsselbeck / Zum
Steinacker - wurde vom Rat der Stadt am 11.05.2009
gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in
der Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetz vom
17.12.2008 (BGBl. I, S. 2586), und § 7 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV.NRW.2007, S.
380) als Satzung beschlossen.

Das Plangebiet liegt Gemarkung Sterkrade-Nord,
Flur 18 und 19, und wird wie folgt umgrenzt:

Nordöstliche Grenze des Flurstückes Nr. 116, Flur
18, abknickend zur nordwestlichen Grenze des
Flurstückes Nr. 139, Flur 18, nordwestliche Grenze
des Flurstückes Nr. 139, Flur 18, diese verlängert mit
einem Radius von ca. 10 m zur nordwestlichen
Grenze  des Flurstückes Nr. 115, Flur 18, südwestli-
che und nordwestliche Seite der Straße Am
Tüsselbeck, südwestliche Seite der Norbertstraße,
diese verlängert bis zur südöstlichen Seite der
Oranienstraße, südöstliche Grenze des Flurstücks
Nr.437, Flur 19, der südöstlichen Grenze des
Flurstückes Nr. 241, Flur 18, folgend, nach ca. 29 m
rechtwinklig zum vorhergehenden Grenzabschnitt
abknickend zum Schnittpunkt mit einem rechten
Winkel, der ca. 30 m in Verlängerung des Flurstückes
Nr. 116, Flur 18, in südwestlicher Richtung verläuft.

II. Hinweise

1. Der Bebauungsplan Nr. 221 - Am Tüsselbeck /
Zum Steinacker - liegt mit Begründung ein-
schließlich Umweltbericht vom Tage der
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im
Technischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße
66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004, während
der Dienststunden zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus.

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und
2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel
14 des Gesetz vom 17.12.2008 (BGBl. I, S.
2586),  über die Entschädigung von durch den
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnach-
teilen sowie über die Fälligkeit und das
Erlöschen entsprechender Entschädigungs-
ansprüche wird hingewiesen.

3. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes
hingewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde
(Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - Stadtplanung -,
Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004) unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.

4. Eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GONW) beim
Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) ein vorgeschriebenes Genehmigungsverfahren
fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den
Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

5. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan
Nr. 221 - Am Tüsselbeck / Zum Steinacker - gemäß §
10 Abs. 3 des Baugesetzbuches in Kraft.

III. Bekanntmachungsanordnung

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Oberhausen, 19.05.2008

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149,
Telefon 0208 8578-321, Telefax 0208 8578-
322, schreibt hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Kanalerneuerung Holtstegstraße von Haus Nr. 43 bis
Scheiferskamp und Scheiferskamp von Holtstegstraße
bis Haus Nr. 47

Leistung:
ca.      245,00 m Betonrohre DN 500
ca.      130,00 m Steinzeugrohre DN 400
ca.      190,00 m Steinzeugrohre DN 300
ca.    1.850,00 m² Deckenüberzug herstellen
ca.    1.500,00 m² Tragdeckschicht herstellen
ca.       360,00 m² Pflasterfläche herstellen

max. Tiefe
ca. 6,60 m

Bauzeit:
Anfang 31. KW 2009 - Ende 08. KW 2010

Zuschlagsfrist:
07.08.2009

Die Angebotsunterlagen können ab 17.06.2009 bis
29.06.2009 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Kanalerneuerung Holtstegstraße von Haus Nr. 43 bis
Scheiferskamp und Scheiferskamp von Holtstegstraße
bis Haus Nr. 47

Stadtsparkasse Oberhausen
BLZ: 365 500 00, Konto-Nr. 173 260.
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
42,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweis-
lich in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähn-
licher Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die
geforderten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender
Nachweis ist auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Kowol
WBO-GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-350

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss
rechts, Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 08.07.2009, um 10:30 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 22/1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen
Bestimmungen der VOB können sich Bieter an die
Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408
Düsseldorf, wenden.
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Die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149,
Telefon 0208 8578-321, Telefax 0208 8578-
322, schreibt hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Kanalerneuerung Neumühler Straße

Leistung:
ca.      150,00 m Steinzeugrohre DN 400
ca.        95,00 m Steinzeugrohre DN 300
ca.   2.100,00 m² Bituminöse Fahrbahndecke herstellen
ca.      700,00 m² Pflasterfläche herstellen

max. Tiefe
ca. 4,50 m

Bauzeit:
Anfang 31. KW 2009 - Ende 51. KW 2009

Zuschlagsfrist:
07.08.2009

Die Angebotsunterlagen können ab 15.06.2009 bis
25.06.2009 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Kanalerneuerung Neumühler Straße

Stadtsparkasse Oberhausen
BLZ: 365 500 00, Konto-Nr. 173 260.
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
37,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweis-
lich in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähn-
licher Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die
geforderten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender
Nachweis ist auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Schwarz/Herr Kowol
WBO-GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-355, -350

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss
rechts, Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 08.07.2009, um 10:00 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 22/1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen
Bestimmungen der VOB können sich Bieter an die
Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408
Düsseldorf, wenden.

Im Auftrag der Stadt Oberhausen,
Fachbereich 5-6-40, 46047 Oberhausen,
schreibt die WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen,
46049 Oberhausen, Buschhausener
Straße 149, Telefon 0208 8578-321, Telefax
0208 8578-322, hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Sanierung des Radweges Höhenweg zwischen
Neukölner Straße und Franzosenstraße

Leistung:
ca. 1.200 m² Betonsteinpflaster aufnehmen und 

entsorgen
ca. 1.200 m² Schottertragschicht, d = 10 cm, herstellen
ca. 1.200 m² Asphaltbinder, 92 kg/m², liefern und 

einbauen
ca. 1.200 m² Asphaltfeinbeton 0/5, 75 kg/m², liefern und

einbauen

Bauzeit:
Anfang 31. KW 2009 – Ende 32. KW 2009

Zuschlagsfrist:
31.07.2009

Die Angebotsunterlagen können ab 15.06.2009 bis
24.06.2009 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Sanierung des Radweges Höhenweg zwischen
Neukölner Straße und Franzosenstraße

Projekt-Nr.: 
Stadtsparkasse Oberhausen
BLZ: 365 500 00, Konto-Nr. 173 260
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
18,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweis-
lich in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähn-
licher Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die
geforderten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender
Nachweis ist auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Bausze
WBO-GmbH, Kanäle und Straßen
Tel. 0208 8578-356

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss
rechts, Zimmer 011.
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Eröffnungstermin m 01.07.2009, um 10:00 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 22/1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen
Bestimmungen der VOB können sich Bieter an die
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 63, Postfach 30
08 65, 40408 Düsseldorf, wenden.


